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Für Unternehmer

   ELEKTRONISCHE KASSEN: ZERTIFIZIERTE TECHNISCHE  

   S ICHERHEITSEINRICHTUNG WOHL ERST AB 

   10/2020 PFLICHT

  Nach § 146a der Abgabenordnung (AO) müssen bestimmte elektroni
sche Aufzeichnungssysteme (insbesondere elektronische Kassensysteme und 
Registrierkassen) ab dem 1.1.2020 über eine zertifizierte technische Sicher
heitseinrichtung (TSE) verfügen. Erst kürzlich wurden die Anforderungen in 
einem Anwendungserlass der Finanzverwaltung näher präzisiert. Der Deutsche 
Industrie und Handelskammertag (DIHK) hat nun berichtet, dass das Bundes
finanzministerium eine Nichtaufgriffsregelung bis zum 30.9.2020 anvisiert. 
Nach den DIHKInformationen sind zurzeit noch keine zertifizierten Sicher
heitslösungen am Markt erhältlich. 
Voraussichtlich erst im Oktober 2019 sollen die ersten – vorläufig zertifizier
ten – TSEs verfügbar sein, sodass keine flächen deckende Ausstattung aller 
Kassen bis zum 1.1.2020 möglich ist. Daher plant das Bundesfinanzministerium, 
so der DIHK, ein Schreiben mit einer Nichtaufgriffsregelung bis zum 30.9.2020. 
Das Schreiben soll nach Abstimmung mit den Ländern Ende September/Anfang 
Oktober 2019 veröffentlicht werden.
Quelle: DIHK, „Steuern | Finanzen | Mittelstand“, Ausgabe 7/19; BMFSchreiben vom 17.6.2019, Az. IV A 4 

S 0316a/18/10001 

Für Personengesellschaften

   KEINE GERINGFÜGIGKEITSGRENZE BEI  ABFÄRBUNG   

   VON GEWERBLICHEN BETEILIGUNGSEINKÜNFTEN

 
  Einkünfte einer Personengesellschaft aus Vermietung und Verpach
tung oder aus Kapitalvermögen werden wegen zusätzlicher gewerblicher 
Beteiligungseinkünfte bei der Einkommensteuer in gewerbliche Einkünfte 

umqualifiziert. Sie unterliegen nach einer Entscheidung des Bundesfinanz
hofs aber nicht der Gewerbesteuer. 
Erzielen Gesellschaften neben nicht gewerblichen Einkünften auch solche 
aus einer originär gewerblichen Tätigkeit, führen nur geringfügige gewerb
liche Einkünfte nicht zur Abfärbung. Eine sogenannte Infizierung tritt dann 
nicht ein, wenn die gewerblichen Umsätze eine Bagatellgrenze von 3 % der 
Gesamtnettoumsätze und zusätzlich den Betrag von 24.500 EUR im Veran
lagungszeitraum nicht übersteigen. 
Bei gewerblichen Beteiligungseinkünften hat der Bundesfinanzhof eine Ge
ringfügigkeitsgrenze aber nun abgelehnt. Somit führt einkommensteuerrecht
lich jede Beteiligung, aus der die Gesellschaft gewerbliche Einkünfte bezieht, 
zu einer Umqualifizierung aller weiteren Einkünfte dieser Gesellschaft in solche 
aus Gewerbebetrieb. Die positive Nachricht: Eine Umqualifizierung löst in 
diesen Fällen keine Gewerbe  steuer aus. Denn nur so wird, so der Bundes
finanz hof, eine verfassungs widrige Schlechterstellung von Personengesell
schaften gegenüber Einzel unternehmern vermieden. 
Quelle: BFHUrteil vom 6.6.2019, Az. IV R 30/16, unter www.iww.de, AbrufNr. 210294; BFH, PM Nr. 46 vom 1.8.2019 

Für Unternehmer

   GESCHENKE AN GESCHÄFTSFREUNDE ALS BETRIEBS-   

   AUSGABEN

  Kleine Geschenke sind gerade in der (Vor) Weihnachtszeit ein beliebtes 
Mittel, um Kunden zu binden und die Beziehung zu Geschäftsfreunden persön 
licher zu gestalten. Damit Geschenke als Betriebsausgaben abzugsfähig sind, 
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müssen die Aufwendungen einzeln und getrennt von den sonstigen Betriebs
ausgaben aufgezeichnet werden. Zudem ist eine Wertgrenze zu beachten. 
Geschenke sind nur bis zu 35 EUR pro Wirtschaftsjahr und Empfänger als 
Betriebs ausgaben abziehbar. Dabei handelt es sich um eine Freigrenze. 
BEISP IEL

Das Unternehmen U schenkt seinem Kunden A im April 2019 eine Flasche 
Wein im Wert von 25 EUR. Sofern die Aufzeichnungspflichten erfüllt sind, sind 
die Aufwendungen als Betriebsausgaben abzugsfähig. Schenkt U dem A nun 
zu Weihnachten 2019 erneut eine Flasche Wein (Wert = 20 EUR), sind beide 
Geschenke für das Jahr 2019 nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig, da die 
35 EURGrenze in Summe überschritten wird. 
Ist die Wertgrenze als Brutto oder als Nettowert zu verstehen? Hier kommt es 
darauf an, ob der schenkende Unternehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.
BEISP IEL

U schenkt seinem Kunden B im Dezember einen Geschenkkorb im Wert von  
37 EUR (brutto). Weitere Geschenke erhält B von U in 2019 nicht. Ist U zum 
Vorsteuerabzug berechtigt, sind die Kosten steuerlich abzugsfähig. Denn hier 
zählt der Nettowert in Höhe von 31,09 EUR (37/1,19). Ist der Vorsteuerabzug 
ausgeschlossen, zählt der Bruttowert – und die Aufwendungen sind nicht ab
ziehbar. 

Für GmbH-Gesellschafter

   FRIST FÜR DEN ANTRAG AUF REGELBESTEUERUNG GILT  

   AUCH BEI VERDECKTER GEWINNAUSSCHÜTTUNG 

 
  Der Antrag, Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht mit dem Abgeltung
steuersatz, sondern unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens der tarif 
lichen Einkommensteuer zu unterwerfen, muss spätestens mit der Abgabe der 
Einkommensteuererklärung gestellt werden. Diese Frist gilt nach einer Ent
scheidung des Bundesfinanzhofs auch, wenn sich Kapitalerträge erst durch die 
Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) bei einer Betriebs
prüfung ergeben. 
HINTERGRUND

Grundsätzlich ist die Einkommensteuer auf Kapitalerträge mit der Abgeltung
steuer abgegolten. Allerdings dürfen in diesem Fall auch keine Werbungskos
ten im Zusammenhang mit den Erträgen abgezogen werden. Es gilt vielmehr 
ein SparerPauschbetrag von 801 EUR (bzw. 1.602 EUR bei Zusammenveran
lagung). Als Alternative bietet sich das Teileinkünfteverfahren an. Dieses ist 
auf Antrag möglich, wenn der Steuerpflichtige unmittelbar oder mittelbar 
– zu mindestens 25 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder
– zu mindestens 1 % beteiligt ist und durch seine berufliche Tätigkeit für die 
Kapitalgesellschaft maßgeblichen unternehmerischen Einfluss auf deren wirt
schaftliche Tätigkeit nehmen kann. Dann unterliegen die Beteiligungserträge 
zu 60 % der tariflichen Einkommensteuer. Werbungskosten werden ebenfalls 
zu 60 % berücksichtigt.
ENTSCHEIDUNG

Wird der Antrag auf Teileinkünfteverfahren erst nach Abgabe der Einkommen
steuererklärung gestellt, ist das selbst dann nicht fristgerecht, wenn zuvor ein 
Antrag auf Günstigerprüfung gestellt wurde. Denn hierbei handelt es sich nicht 

um einen konkludenten Optionsantrag. Die Frist gilt auch, wenn eine vGA aus 
einer Beteiligung erst durch eine Betriebsprüfung festgestellt wird und der 
Steuerpflichtige in der unzutreffenden Annahme, keine Kapitalerträge erzielt 
zu haben, keinen Antrag gestellt hat.
PRAXIST IPP

Ein Antrag kann auch vorsorglich gestellt werden. Dies kann sinnvoll sein, 
wenn das Risiko besteht, dass das Finanzamt nachträglich eine vGA feststel
len könnte. Hier ist indes zu bedenken, dass der Antrag (solange er nicht 
widerrufen wird) auch für die folgenden vier Veranlagungszeiträume gilt. 
Quelle: BFHUrteil vom 14.5.2019, Az. VIII R 20/16, unter www.iww.de, AbrufNr. 210785 

Für alle Steuerpflichtigen

   AKTUALISIERTE BROSCHÜRE: STEUERTIPPS FÜR  

   BEHINDERTE MENSCHEN UND RUHESTÄNDLER

  Das Finanzministerium NordrheinWestfalen hat seine Broschüre „Steuer
tipps für Menschen mit besonderen Bedürfnissen aufgrund einer Behinde
rung und für Menschen im Ruhestand“ aktualisiert (Stand Juli 2019). 
Die 28 Seiten umfassende Broschüre vermittelt einen kompakten steuer lichen 
Überblick über verschiedene Entlastungen und Vergünstigungen. 
Ruheständler enthalten darüber hinaus Anhaltspunkte, ob und in welchem 
Umfang ihre Altersbezüge steuerpflichtig sind. Die Broschüre kann unter 
www.iww.de/s2954 kostenlos heruntergeladen werden. 

Für Arbeitgeber

   UNBELEGTE BRÖTCHEN MIT EINEM HEISSGETRÄNK   

   S IND KEIN STEUERLICH RELEVANTES FRÜHSTÜCK

  Stellt der Arbeitgeber unbelegte Backwaren wie Brötchen und Rosinen
brot nebst Heißgetränken zum sofortigen Verzehr im Betrieb bereit, handelt 
es sich bei diesen Vorteilen grundsätzlich nicht um Arbeitslohn, sondern um 
nicht steuerbare Aufmerksamkeiten. Dies hat der Bundesfinanzhof aktuell 
entschieden.
SACHVERHALT

Ein Arbeitgeber hatte seinen Angestellten arbeitstäglich verschiedene Bröt
chensorten (unbelegt) in einem Brötchenkorb sowie Heißgetränke aus einem 
Getränkeautomat unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Aufstrich oder sonstiger 
Belag wurden nicht gestellt, sondern nur die trockenen Brotwaren. Das Finanz
amt sah hierin eine unentgeltliche Zurverfügungstellung einer Mahlzeit in 
Form eines Frühstücks, das mit dem amtlichen Sachbezugswert je Mitarbeiter 
und Arbeitstag zu besteuern sei (kalendertäglicher Wert in 2019: 1,77 EUR). 
Doch das sah der Bundesfinanzhof anders. Arbeitslohn liegt grundsätzlich vor, 
wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Mahlzeit (wie ein Frühstück, 
Mittagessen oder Abendessen) unentgeltlich oder verbilligt zur Verfügung 
stellt. Davon abzugrenzen sind aber nicht steuerbare Aufmerksamkeiten, die 
nur der Ausgestaltung des Arbeitsplatzes und der Schaffung günstiger be
trieblicher Arbeitsbedingungen dienen und denen daher keine Entlohnungs
funktion zukommt.



Im Streitfall handelte es sich bei den Lebensmitteln nicht um Arbeitslohn in 
Form kostenloser Mahlzeiten, sondern um nicht steuerbare Aufmerksamkeiten. 
Unbelegte Brötchen sind auch in Kombination mit einem Heißgetränk kein 
Frühstück im Sinne der Sozialversicherungsentgeltverordnung. 
BEACHTEN S IE 

Selbst für ein einfaches Frühstück muss jedenfalls noch ein Aufstrich oder ein 
Belag hinzutreten. Die Überlassung der Backwaren nebst Heißgetränken diente 
daher lediglich der Ausgestaltung des Arbeitsplatzes und der Schaffung güns
tiger betrieblicher Arbeitsbedingungen. 
Quelle: BFHUrteil vom 3.7.2019, Az. VI R 36/17, unter www.iww.de, AbrufNr. 211195; BFH, PM Nr. 58 vom 19.9.2019 

Für Unternehmer

   ORDNUNGSGEMÄSSE BUCHFÜHRUNG: NEUFASSUNG  

   DER GOBD (VORERST)  ZURÜCKGERUFEN

  Die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD)“ wurden wegen der fortschreitenden Digitalisierung kürz
lich mit Wirkung ab 2020 überarbeitet (BMFSchreiben vom 11.7.2019, Az. IV 
A 4  S 0316/ 19/10003 :001) – und bereits wieder außer Kraft gesetzt. Der 
Grund: Es soll noch Abstimmungsbedarf mit den Bundesländern bestehen, 
wobei es sich wohl „nur“ um das Datenzugriffsrecht der Finanzbehörde nach 
§ 147 Abs. 6 der Abgabenordnung handeln soll. 
Dennoch: Da die im Juli auf der Webseite des Bundesfinanzministeriums ver
öffentlichte Neufassung der GoBD wieder entfernt wurde, ist bis auf Weiteres 
das Schreiben vom 14.11.2014 maßgebend. Die in dem zurückgezogenen 
Schreiben genannten Erleichterungen (beispielsweise die bildliche Erfassung 
von Belegen durch mobile Endgeräte) sind vorerst nicht anwendbar.
Quelle: BMFSchreiben vom 2.7.2019, Az. IV C 6  S 2133b/19/10001, unter www.iww.de, AbrufNr. 210021

Für Kapitalanleger

   STÜCKZINSEN NACH EINFÜHRUNG DER ABGELTUNG- 

   STEUER STEUERPFLICHTIG

  Stückzinsen sind nach Einführung der Abgeltungsteuer ab dem Ver
anlagungszeitraum 2009 als Teil des Gewinns aus der Veräußerung einer 
sonstigen Kapitalforderung steuerpflichtig. Dies gilt auch, wenn die Kapital
forderung vor 2009 erworben wurde. Damit hat der Bundesfinanzhof eine 
lang diskutierte Streitfrage geklärt.
HINTERGRUND 

Stückzinsen sind das vom Erwerber an den Veräußerer der Kapitalforderung 
gezahlte Entgelt für die auf den Zeitraum bis zur Veräußerung entfallenden 
Zinsen des laufenden Zinszahlungszeitraums. 
Nach Einführung der Abgeltungsteuer war strittig, ob Stückzinsen in be
stimmten Fällen steuerfrei vereinnahmt werden können. Denn sofern festver
zinsliche Wertpapiere vor dem 1.1.2009 angeschafft und außerhalb der Speku
lationsfrist veräußert wurden, ergab sich bei der Besteuerung von Stückzinsen 
eine gesetzliche Regelungslücke. Dementsprechend wurde zumindest teilweise 

die Meinung vertreten, dass Stückzinsen in diesen Fällen nicht der Besteuerung 
unterliegen. 
Der Bundesfinanzhof musste nun entscheiden, ob die durch das Jahressteuer
gesetz 2010 vorgenommene Ergänzung – Stückzinsen sind in jedem Fall steuer
pflichtig – nur klarstellenden Charakter hat oder ob es sich vielmehr um einen 
(unzulässigen) rückwirkenden Tatbestand handelt. 
ENTSCHEIDUNG 

Der Bundesfinanzhof ordnet Stückzinsen, die nach dem 31.12.2008 zufließen, 
als Teil des Gewinns aus der Veräußerung einer Kapitalforderung ein. Die 
Ergänzung durch das Jahressteuergesetz 2010 führt nicht zu einer verfas
sungsrechtlich unzulässigen unechten Rückwirkung. Die Regelung hat nur 
deklaratorische Bedeutung, da Stückzinsen unabhängig davon, wann die ver
äußerte Kapitalforderung erworben wurde, stets der Besteuerung unterlagen.
Quelle: BFHUrteil vom 7.5.2019, Az. VIII R 22/15, unter www.iww.de, AbrufNr. 211129; BFHUrteil vom 7.5.2019, Az. VIII 

R 31/15, unter www.iww.de, AbrufNr. 211132; BFH, PM Nr. 57 vom 12.9.2019

Für alle Steuerpflichtigen

   NEUE DIENSTANWEISUNG ZUM KINDERGELD

  Bei Fragen zum Kindergeld dürfte ein Blick in die 175 Seiten umfassende 
Dienstanweisung des Bundeszentralamts für Steuern hilfreich sein. Die Dienst
anweisung ist die zentrale Vorschrift für die Familienkassen und wurde nun auf 
den Rechtsstand 2019 geändert. Sie kann unter www.iww.de/s2953 herunter
geladen werden. 

Für Unternehmer

   KÜNSTLERSOZIALABGABE BLEIBT AUCH IN 2020 

   STABIL BEI 4,2 % 

  Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung wird auch im Jahr 2020 
bei 4,2 % liegen. Damit bleibt der Abgabesatz im dritten Jahr in Folge unver
ändert. Der unveränderte Abgabesatz ist im Wesentlichen auf das Gesetz zur 
Stabilisierung des Künstlersozialabgabesatzes zu Beginn des Jahres 2015  
zurückzuführen. Denn wegen der dadurch intensivierten Prüf und Beratungs
tätigkeit von Rentenversicherung und Künstlersozialkasse hat sich die Zahl 
der abgabepflichtigen Unternehmen erhöht.
WAS IST  DIE  KÜNSTLERSOZIALVERSICHERUNG?

Über die Künstlersozialversicherung werden über 185.000 selbstständige 
Künstler und Publizisten als Pflichtversicherte in den Schutz der gesetzlichen 
Kranken, Pflege und Rentenversicherung einbezogen. Die Künstler und Pub
lizisten tragen – wie abhängig beschäftigte Arbeitnehmer – die Hälfte ihrer 
Sozialversicherungsbeiträge. Die andere Beitragshälfte wird finanziert durch 
einen Bundeszuschuss (20 %) und durch die Künstlersozialabgabe der Unter
nehmen (30 %), die künstlerische und publizistische Leistungen verwerten.
BEACHTEN S IE 

Grundsätzlich gehören alle Unternehmen, die durch ihre Organisation, beson
dere Branchenkenntnisse oder spezielles Knowhow den Absatz künstleri
scher Leistungen am Markt fördern oder ermöglichen, zum Kreis der künstler



sozialabgabepflichtigen Personen. Weitere Informationen zur Abgabepflicht 
und freiheit erhalten Sie unter www.kuenstlersozialkasse.de.
Quelle: KünstlersozialabgabeVerordnung 2020, BGBl I 2019, S. 1354; BMAS, PM vom 5.9.2019

Für alle Steuerpflichtigen

   F INANZAMT DARF GLEICHEN SACHVERHALT IN  

   UNTERSCHIEDLICHEN JAHREN ANDERS BEURTEILEN

  Im Ertragsteuerrecht gilt der Grundsatz der Abschnittsbesteuerung. 
Das musste kürzlich ein Steuerpflichtiger vor dem Finanzgericht Niedersach
sen „schmerzlich“ erfahren. Danach darf das Finanzamt den gleichen Sach
verhalt in einem Jahr so und im anderen Jahr anders handhaben. 
SACHVERHALT 

Das Finanzamt hatte einem ITUnternehmer jahrelang geglaubt, dass er den 
jeweiligen betrieblichen Pkw nicht privat nutzt. Ein Fahrtenbuch hatte es nie 
gefordert. Im 13. Jahr unterstellte das Finanzamt dann, dass der Unternehmer 
den Pkw doch privat genutzt habe und besteuerte den geldwerten Vorteil 
nach der 1 %Regelung. Dagegen wehrte sich der Unternehmer vergeblich. 
Das Finanzgericht Niedersachsen stellte zunächst heraus, dass der Beweis 
des ersten Anscheins für eine Privatnutzung des betrieblichen Pkw spricht. 
Und diesen Anscheinsbeweis konnte der Steuerpflichtige nicht entkräften.
Das Finanzamt war an seine steuerliche Würdigung des Sachverhalts in den 
vorangegangenen Veranlagungszeiträumen (jeweils kein Ansatz eines Privat
nutzungsanteils) im Streitjahr nicht gebunden. 
Bei Veranlagungssteuern wie der Einkommensteuer bedeutet die unterschied
liche Behandlung eines gleichartigen Sachverhalts in verschiedenen Veranla
gungszeiträumen weder einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz noch 
einen Verstoß gegen Treu und Glauben. Vielmehr gilt im Ertragsteuerrecht der 
Grundsatz der Abschnittsbesteuerung, wonach die Grundlagen für die Fest
setzung der Einkommensteuer jeweils für ein Kalenderjahr zu ermitteln sind. 
Dies ermöglicht dem Finanzamt in jedem Veranlagungszeitraum eine erneute 
Überprüfung und ggf. Änderung einer früheren steuerlichen Würdigung. 
BEACHTEN SIE

Mit dieser Entscheidung will sich der Steuerpflichtige aber nicht zufrieden 
geben und hat gegen die nicht zugelassene Revision Nichtzulassungsbe
schwerde beim Bundesfinanzhof eingelegt. Große Erfolgsaussichten dürften 
nicht bestehen. 
Quelle: FG Niedersachsen, Urteil vom 20.3.2019, Az. 9 K 125/18, NZB BFH Az. VIII B 61/19, unter www.iww.de,

AbrufNr. 208941 

Für GmbH-Geschäftsführer

   ZEITWERTKONTEN: VERWALTUNG FOLGT DER  

   RECHTSPRECHUNG ZU FREMD-GESCHÄFTSFÜHRERN

  Sind Einzahlungen bzw. Wertgutschriften auf einem Zeitwertkonto bei 
einem GmbHGeschäftsführer steuerlich anzuerkennen? Diese Frage beschäf
tigt immer wieder die Finanzgerichte. So auch kürzlich, als der Bundesfinanz
hof entschieden hat, dass eine Gutschrift beim FremdGeschäftsführer kein 

gegenwärtig zufließender Arbeitslohn ist. Dem hat sich die Finanzverwaltung 
nun angeschlossen. 
Vereinbarungen über die Einrichtung von Zeitwertkonten bei Arbeitnehmern, 
die zugleich als Organ einer Körperschaft bestellt sind, sind lohn bzw. einkom
mensteuerlich grundsätzlich anzuerkennen, wenn der Arbeitnehmer nicht an 
der Körperschaft beteiligt ist (z. B. FremdGeschäftsführer einer GmbH). 
Für Geschäftsführer, die an der GmbH beteiligt sind, aber keine beherrschende 
Stellung inne haben (z. B. MinderheitsGesellschafterGeschäftsführer einer 
GmbH), ist nach den allgemeinen Grundsätzen zu prüfen, ob eine verdeckte 
Gewinnausschüttung vorliegt. Ist diese nicht gegeben, sind Vereinbarungen 
über die Einrichtung von Zeitwertkonten lohn bzw. einkommensteuerlich 
auch hier grundsätzlich anzuerkennen. 
Bei beherrschenden GesellschafterGeschäftsführern liegt regelmäßig eine 
verdeckte Gewinnausschüttung vor. Hier werden Vereinbarungen über Zeit
wertkonten steuerlich nicht anerkannt. 
BEACHTEN S IE 

Der Erwerb einer Organstellung hat keinen Einfluss auf das bis zu diesem Zeit
punkt aufgebaute Guthaben eines Zeitwertkontos. Nach Erwerb der Organ
stellung gelten für Zuführungen zum Zeitwertkonto die obigen Grundsätze. 
Nach Beendigung der Organstellung und Fortbestehen des Dienstverhältnisses 
kann der Arbeitnehmer das Guthaben weiter aufbauen oder das aufgebaute 
Guthaben für Zwecke der Freistellung verwenden.
Quelle: BMFSchreiben vom 8.8.2019, Az. IV C 5  S 2332/07/0004 :004, unter www.iww.de, AbrufNr. 210513;

BFHUrteil vom 22.2.2018, Az. VI R 17/16

Für alle Steuerpflichtigen

   AUFWENDUNGEN FÜR DEN BESUCH EINES F ITNESS-    

   UND GESUNDHEITSCLUBS NICHT ABZUGSFÄHIG

  Aufwendungen für den Besuch eines Fitness und Gesundheitsclubs sind 
jedenfalls dann nicht als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen, 
wenn der Steuerpflichtige keine ärztliche Verordnung vorlegt. Pauschale ärztli
che Bescheinigungen, nach denen z. B. Krankengymnastik und Muskeltraining 
angeraten werden, reichen nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Köln 
nicht.
SACHVERHALT

Eine Steuerpflichtige hatte in ihrer Steuererklärung den Jahresbeitrag für einen 
Fitness und Gesundheitsclub sowie Fahrtkosten zum Club als außergewöhn
liche Belastungen geltend gemacht. Doch weder das Finanzamt noch das 
Finanzgericht Köln erkannten die Aufwendungen steuerlich an. 
Das Finanzgericht stellte zunächst infrage, ob und inwieweit es sich bei den 
Fitness studio beiträgen überhaupt um unmittelbare (berücksichtigungsfähige) 
Krankheitskosten und nicht vielmehr um Kosten für vorbeugende oder allge
mein gesundheitsfördernde Maßnahmen handelt, die zu den nicht abzieh
baren Kosten der Lebensführung gehören.
Letztlich konnte das Finanzgericht diese Frage jedoch offenlassen, da die 
Steuer pflichtige eine zum Nachweis der Zwangsläufigkeit erforderliche Ver
ordnung eines Arztes oder Heilpraktikers für jede durchgeführte Einzelmaß
nahme nicht vorgelegt hat.
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MERKE

Es reicht nicht aus, dass ein Arzt pauschal bescheinigt, dass Sporttherapie, 
Krankengymnastik, Bewegungsübungen und Massagen unter therapeutischer 
Anleitung benötigt werden und Aufbautraining der Muskulatur angeraten wird, 
um die Gesundheit aufrechtzuerhalten. Denn diese Bestätigungen stellen kein 
Rezept oder eine Verschreibung einer konkreten und individuellen Therapie
maßnahme dar.
Quelle: FG Köln, Urteil vom 30.1.2019, Az. 7 K 2297/17, unter www.iww.de, AbrufNr. 210781

Für Arbeitnehmer

   STEUERSTRATEGIEN ZUM JAHRESWECHSEL 2019/2020

  Für Arbeitnehmer kann es vorteilhaft sein, berufsbezogene Ausgaben 
oder variable Gehaltsbestandteile vorzuziehen oder in das nächste Jahr zu 
verlagern. Maßgebend ist grundsätzlich das Zu und Abflussprinzip. Sofern 
die Werbungskosten insgesamt unter dem Pauschbetrag von 1.000 EUR lie
gen werden, sollten noch ausstehende Aufwendungen (z. B. für Fachliteratur 
oder Arbeitsmittel) nach Möglichkeit in das Jahr 2020 verschoben werden. 
Bei der Verlagerung von Ausgaben oder Einnahmen ist aber nicht nur die 
Steuer progression zu beachten.
BEISP IEL

Wird bei der Gebührenhöhe für den Besuch von Kindertageseinrichtungen auf 
das Einkommen abgestellt, kann auch hier eine Verschiebung sinnvoll sein. 
Spätestens zum Jahresende sollten Arbeitgeber und Belegschaft prüfen, ob die 
vielseitigen Möglichkeiten von steuerfreien und begünstigten Lohnbestand
teilen optimal ausgeschöpft wurden. Darunter fallen beispielsweise Sach
bezüge unter Ausnutzung der monatlichen Freigrenze von 44 EUR oder der 
Rabattfreibetrag von 1.080 EUR (jährlich) für vom Betrieb angebotene Waren.

Für alle Steuerpflichtigen

   GRUNDSTÜCKSENTEIGNUNG IST KEIN PRIVATES

   VERÄUSSERUNGSGESCHÄFT

  Private Veräußerungsgeschäfte mit Grundstücken, bei denen der Zeit
raum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre be
trägt, unterliegen der Besteuerung. Da der Eigentumsverlust durch Enteignung 
aber keine Veräußerung ist, so der Bundesfinanzhof, ist ein etwaiger Gewinn 
nicht zu versteuern. 
SACHVERHALT 

Der Steuerpflichtige A hatte an einem unbebauten Grundstück in 2005 einen 
zusätzlichen Miteigentumsanteil per Zwangsversteigerung erworben. So wurde 
er zum Alleineigentümer. Drei Jahre später erließ die Stadt einen Sonderungs
bescheid nach dem Bodensonderungsgesetz, wodurch das Eigentum auf die 
Stadt überging. Hierfür erhielt der A eine Entschädigung. Hinsichtlich des in der 
Zwangsversteigerung erworbenen Anteils nahm das Finanzamt ein Veräuße
rungsgeschäft an und setzte Einkommensteuer fest. 
Der Bundesfinanzhof hat eine andere Sichtweise: Die Begriffe „Anschaffung“ 
und „Veräußerung“ erfassen entgeltliche Erwerbs und Übertragungsvorgänge, 

die wesentlich vom Willen des Steuerpflichtigen abhängen. An einer willent
lichen Übertragung auf eine andere Person fehlt es aber, wenn – wie bei einer 
Enteignung – der Verlust des Eigentums am Grundstück ohne maßgeblichen 
Einfluss des Steuerpflichtigen (und ggf. auch gegen seinen Willen) stattfindet.
Quelle: BFHUrteil vom 23.7.2019, Az. IX R 28/18, unter www.iww.de, AbrufNr. 211256; BFH, PM Nr. 59 vom 19.9.2019

Für alle Steuerpflichtigen

   MIETWOHNUNGSNEUBAU, ELEKTROMOBILITÄT,    

   GRUNDSTEUERREFORM & CO.:  AKTUELLE    

   GESETZESÄNDERUNGEN/-VORHABEN IM ÜBERBLICK

  Weitere Steueranreize bei der Elektromobilität, Reform der Grundsteuer, 
Eindämmung von ShareDeals: Diese und weitere Aspekte durchlaufen derzeit 
die Gesetzesmaschinerie und sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. 
Die Förderung des Mietwohnungsneubaus ist dagegen schon in Kraft. Auf 
den folgenden Seiten erhalten Sie einen kompakten Überblick über wichtige 
Gesetzesänderungen/vorhaben mit Stand vom 10.10.2019 (Redaktionsschluss). 
KINDERGELD UND GRUNDFREIBETRAG 

Bereits im vergangenen Jahr wurden mit dem Familienentlastungsgesetz 
(BGBl I 2018, S. 2210) der Kinder und Grundfreibetrag für 2020 angehoben. 
Der Kinderfreibetrag steigt ab 1.1.2020 von derzeit 4.980 EUR (= 2.490 EUR 
je Elternteil) auf dann 5.172 EUR (bzw. 2.586 EUR je Elternteil). Der steuerliche 
Grundfreibetrag, bis zu dessen Höhe keine Einkommensteuer gezahlt werden 
muss, wird ab 1.1.2020 von 9.168 EUR auf 9.408 EUR angehoben. 
BEACHTEN S IE

Auch der Unterhaltshöchstbetrag beträgt im nächsten Jahr 9.408 EUR. 
SONDERABSCHREIBUNGEN BEIM MIETWOHNUNGSNEUBAU 

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus vom 
4.8.2019 (BGBl I 2019, S. 1122) will der Gesetzgeber einen Anreiz bieten, 
damit Mietwohnungen im unteren und mittleren Preissegment geschaffen 
werden. Als Anreiz dient eine Sonderabschreibung, die bis zu 5 % im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden drei Jahren beträgt. Ins
gesamt können damit in den ersten vier Jahren bis zu 20 % zusätzlich zur 
normalen/regulären Abschreibung abgeschrieben werden.
Es existieren zwei Kappungsgrenzen:
– Die Sonderabschreibung wird nur gewährt, wenn die Anschaffungs/Herstel
lungskosten 3.000 EUR pro qm Wohnfläche nicht übersteigen. Sind die Bau
kosten höher, führt dies zum Ausschluss der Förderung. 
– Steuerlich gefördert werden nur Kosten bis max. 2.000 EUR pro qm Wohn
fläche (= maximal förderfähige Bemessungsgrundlage). 
BEACHTEN S IE

Zudem setzt die Sonderabschreibung voraus, dass die Wohnung im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden neun Jahren der entgelt
lichen Überlassung zu Wohnzwecken dient. 
MERKE

Gefördert werden nur Baumaßnahmen aufgrund eines nach dem 31.8.2018 
und vor dem 1.1.2022 gestellten Bauantrags oder – falls eine Baugenehmi
gung nicht erforderlich ist – einer in diesem Zeitraum getätigten Bauanzeige. 
Aber nicht nur die Herstellung neuer Wohnungen ist begünstigt, sondern auch 



deren Anschaffung – vorausgesetzt, die Anschaffung erfolgt bis zum Ende des 
Jahres der Fertigstellung. Auch bei der Anschaffung wird auf das Datum des 
Bauantrags bzw. der Bauanzeige abgestellt. 
Die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung ist letztmalig im Jahr 2026 
möglich. Ab 2027 sind Sonderabschreibungen auch dann nicht mehr möglich, 
wenn der Abschreibungszeitraum noch nicht abgelaufen ist. 
MERKE 

Werden die Voraussetzungen nicht erfüllt, müssen die Sonderabschreibungen 
rückgängig gemacht werden. Dies ist z. B. der Fall, wenn die Wohnung im Jahr 
der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden neun Jahren nicht der 
entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dient oder die Baukostenober
grenze von 3.000 EUR innerhalb der ersten drei Jahre nach Anschaffung oder 
Herstellung der neuen Wohnung durch nachträgliche Anschaffungs/ Herstel
lungskosten überschritten wird. 
WEITERE FÖRDERUNG DER ELEKTROMOBIL ITÄT

Die Bundesregierung hat den „Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuer licher Vor
schriften“ (Jahressteuergesetz 2019; Stand: BTDrs. 19/13436 vom 23.9.2019) 
beschlossen. Nachdem bereits in 2019 steuerliche Regelungen zur Förderung 
der Elektromobilität in Kraft getreten sind, sollen nun zusätzliche Maßnahmen 
verabschiedet werden: 
Lieferfahrzeuge: Für neue, rein elektrische Lieferfahrzeuge soll eine Sonderab
schreibung von 50 % im Jahr der Anschaffung eingeführt werden – und zwar 
zusätzlich zur regulären Abschreibung. Die Regelung soll von 2020 bis Ende 
2030 befristet werden. 
Firmenwagen: Seit 2019 greift bei der Dienstwagenbesteuerung nur die halbe 
Bemessungsgrundlage für die private Nutzung eines betrieblichen Elektro 
oder extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugs. Diese Maßnahme ist bis Ende 
2021 befristet und soll nun bis Ende 2030 stufenweise verlängert werden. 
Ladevorrichtung: Das elektrische Aufladen eines Elektro oder Hybridelektro
fahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers ist bis Ende 2020 steuerfrei. Das Gleiche 
gilt für die zeitweise Überlassung einer betrieblichen Ladevorrichtung zur pri
vaten Nutzung. Beide Maßnahmen sollen bis Ende 2030 verlängert werden. 
Jobticket: Zu Beginn 2019 wurden Jobtickets steuerfrei gestellt – allerdings 
unter Anrechnung auf die Entfernungspauschale. Hier will der Gesetzgeber 
nun nachbessern, d. h., künftig kann die Ausgabe eines Jobtickets mit 25 % 
durch den Arbeitgeber pauschal versteuert werden. Dafür soll die Anrechnung 
auf die Entfernungspauschale entfallen. 
Fahrräder: Seit 2019 ist die Überlassung eines betrieblichen Fahrrads durch 
den Arbeitgeber steuerfrei. Die bis Ende 2021 befristete Steuerbefreiung soll 
bis Ende 2030 verlängert werden. 
DARLEHENSVERLUSTE VON GMBH-GESELLSCHAFTERN 

Ebenfalls durch das Jahressteuergesetz 2019 soll eine Neuregelung eingeführt 
werden zur Behandlung ausgefallener Finanzierungshilfen des Gesellschafters 
zugunsten seiner GmbH. Im Kern will der Gesetzgeber durch eine Ergänzung 
des § 17 Einkommensteuergesetz (EStG) zur „alten“ Rechtslage zurückkehren. 
Um dies nachvollziehen zu können, ist ein Rückblick unerlässlich. 
HINTERGRUND 

Bis zum Gesetz zur Modernisierung des GmbHRechts und zur Bekämpfung 
von Missbräuchen (MoMiG; Anwendung seit dem 1.11.2008) führte ein Darle

hensausfall zu nachträglichen Anschaffungskosten auf die Beteiligung, wenn 
die Hingabe des Darlehens durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst war. 
Entscheidend war, ob die Finanzierungshilfe eigenkapitalersetzend war.
BEACHTEN S IE

Die Beurteilung als nachträgliche Anschaffungskosten war bzw. ist insoweit 
vorteilhaft, als sich dadurch ein etwaiger Veräußerungs oder Auflösungs
gewinn vermindert oder ein entsprechender Verlust erhöht. Bei der Höhe der 
nachträglichen Anschaffungskosten wurden jedoch mehrere Fälle unterschie
den. So gab es z. B. der Höhe nach Einschränkungen für „stehengelassene“ 
Darlehen. Hier war nicht der Nennwert, sondern der gemeine Wert in dem 
Zeitpunkt maßgeblich, in dem es der Gesellschafter mit Rücksicht auf das Ge
sellschaftsverhältnis nicht abzieht (ggf. sogar ein Wert von 0 EUR). 
Rund zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des MoMiG hatte die Finanzverwaltung 
zur neuen Rechtslage Stellung genommen (BMFSchreiben vom 21.10.2010, 
Az. IV C 6  S 2244/08/10001). Hierbei betonte sie, dass für die Frage nach
träglicher Anschaffungskosten auf die gesellschaftsrechtliche Veranlassung der 
Darlehenshingabe abzustellen ist. Die wesentlichen Grundsätze der Recht
sprechung sollten weiterhin anzuwenden sein. 
Nach Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts durch das MoMiG hatte der 
Bundesfinanzhof (u. a. BFHUrteil vom 11.7.2017, Az. IX R 36/15) seine bishe
rige Rechtsprechung aber aufgegeben und entschieden, dass eigenkapital
ersetzende Finanzierungshilfen grundsätzlich nicht mehr als nachträgliche 
Anschaffungskosten zu behandeln sind. 
Nach neuer Auffassung liegen nachträgliche Anschaffungskosten nur noch vor, 
wenn die Aufwendungen des Gesellschafters nach handels und bilanzsteuer
rechtlichen Grundsätzen zu einer offenen oder verdeckten Einlage in das 
Kapital der Gesellschaft führen. Dies gilt insbesondere für: 
– Nachschüsse im Sinne der §§ 26 ff. des Gesetzes betreffend die Gesell
schaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), 
– sonstige Zuzahlungen nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB; 
insbesondere Einzahlungen in die Kapitalrücklage), 
– Barzuschüsse oder 
– den Verzicht auf eine noch werthaltige Forderung. 
BEACHTEN S IE 

Auch Fremdkapitalhilfen des Gesellschafters sollen begünstigt sein, wenn diese 
wegen vertraglicher Abreden wirtschaftlich mit der Zuführung einer Einlage 
vergleichbar sind (z. B. Rückzahlung wie Eigenkapital oder Rangrücktritt nach 
§ 5 Abs. 2a EStG). 
Das Bundesfinanzministerium (BMFSchreiben vom 5.4.2019, Az. IV C 6  S 
2244/17/10001) wendet die neue Rechtsprechung unter Beachtung der Ver
trauensschutzregelung des Bundesfinanzhofs an. Danach ist die bisherige Ver
waltungsauffassung vom 21.10.2010 weiterhin in allen offenen Fällen anzu
wenden, bei denen 
– das Darlehen/die Bürgschaft unter das MoMiG fällt und 
– die bisher als eigenkapitalersetzend angesehene Finanzierungshilfe bis zum 
27.9.2017 gewährt wurde bzw. die Finanzierungshilfe bis zum 27.9.2017 
eigen kapitalersetzend geworden ist. 
GEPLANTE NEUREGELUNG 

§ 17 Abs. 2a EStG soll nun eigenständig (neben § 255 HGB) definieren, was als 
(nachträgliche) Anschaffungskosten gilt. Das sind (nicht abschließend): 
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– Offene oder verdeckte Einlagen, 
– Darlehensverluste, soweit die Gewährung des Darlehens oder das Stehen
lassen in der Krise der Gesellschaft gesellschaftsrechtlich veranlasst war, 
– Ausfälle von Bürgschaftsregressforderungen und vergleichbaren Forderun
gen, soweit die Hingabe oder das Stehenlassen der betreffenden Sicherheit 
gesellschaftsrechtlich veranlasst war. 
Eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung soll regelmäßig vorliegen, wenn ein 
fremder Dritter das Darlehen oder Sicherungsmittel bei sonst gleichen Umstän
den zurückgefordert oder nicht gewährt hätte, d. h., wenn die Hingabe oder 
das Stehenlassen von Darlehen an die Kapitalgesellschaft nicht zu fremd
üblichen Konditionen gewährt wurde. Zu prüfen ist also insbesondere, ob die 
Gesellschaft noch von einem Dritten (Bank) ein Darlehen zu fremdüblichen 
Bedingungen erhalten hätte. 
MERKE

§ 17 Abs. 2a EStG sieht keine MindestBeteiligungshöhe vor. Damit sollen 
auch Kleinanleger (Beteiligung unter 10 %) gesellschaftsrechtliche Darlehens
verluste und Verluste aus sonstigen Sicherheiten im Rahmen des § 17 EStG 
(Teileinkünfteverfahren) geltend machen können.
BEACHTEN S IE 

Die Neuregelung soll grundsätzlich auf Veräußerungen oder der Veräußerung 
gleichgestellte Fälle „nach dem Datum des Kabinettsbeschlusses zur Einbrin
gung des Regierungsentwurfs“ (d. h. ab dem 31.7.2019) anzuwenden sein. 
Auf Antrag soll die Neuregelung jedoch bereits vor diesem Stichtag gelten. 
Hierdurch soll sichergestellt werden, dass sämtliche Ausfälle von gesellschafts
rechtlich veranlassten Finanzierungshilfen steuerlich berücksichtigt werden 
können – und zwar unabhängig von der Vertrauensschutzregelung des Bundes
  finanzhofs. 
VERFALL VON OPTIONSSCHEINEN UND WERTLOSE AKTIEN 

Als Reaktion auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFHUrteil vom 
24.10.2017, Az. VIII R 13/15), wonach der endgültige Ausfall einer Kapital
forderung in der privaten Vermögenssphäre nach Einführung der Abgeltungsteuer 
zu einem steuerlich anzuerkennenden Verlust führt, plant der Gesetzgeber mit 
dem Jahres steuergesetz 2019 eine steuerzahlerunfreundliche Neu regelung.
Danach sollen die Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung sowie die Aus
buchung oder Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter mit Wirkung ab dem 
Veranlagungszeitraum 2020 nicht mehr als Veräußerung anzusehen sein. 
Etwaige Verluste wären dann unbeachtlich. Betroffen sind auch Verluste aus 
dem „Verfall“ von Optionsscheinen. 
PRAXIST IPP

Ist bereits jetzt ein Totalverlust aus Aktienanlagen in 2020 absehbar, kann es 
ratsam sein, die Aktien noch in 2019 mit Verlust zu veräußern. Dasselbe gilt für 
Optionsscheine. 
EINDÄMMUNG VON SHARE-DEALS 

Durch das Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes (Stand: Ge
setzentwurf der Bundesregierung, BTDrs. 19/13437 vom 23.9.2019) sollen 
Immobilieninvestoren die Grunderwerbsteuer ab 2020 nicht mehr so leicht 
umgehen können. 
Hintergrund: Kaufen Immobilieninvestoren statt einer Immobilie Anteile an der 
Firma, die Eigentümerin der Immobilie ist, bleiben diese Share Deals grunder
werbsteuerfrei, solange Investoren weniger als 95 % der Unternehmens anteile 

kaufen. Das Problem für den Fiskus: Oft übernehmen CoInvestoren die rest
lichen Anteile. Nach einer Wartezeit von fünf Jahren können beide die Anteile 
steuerfrei vereinen. 
Geplant sind vor allem folgende Aspekte: 
– Die Beteiligungsgrenze soll von 95 % auf 90 % gesenkt werden. 
– Die Haltefrist der Anteile soll von fünf auf zehn Jahre erhöht werden. 
– Zudem sollen die Regelungen auch für Kapitalgesellschaften gelten, statt wie 
bisher nur für grundbesitzende Personengesellschaften. 
REFORM DER GRUNDSTEUER 

Im Juni 2019 hat die Bundesregierung gleich drei Gesetze für eine Reform der 
Grundsteuer auf den Weg gebracht, die nun das Gesetzgebungsverfahren 
durchlaufen. Bis Ende 2019 muss die Reform „in trockenen Tüchern“ sein. 
Diese Frist hat das Bundesverfassungsgericht vorgegeben als es die derzeitige 
Ermittlung als verfassungswidrig eingestuft hat. Die Bewertung der Grund
stücke nach neuem Recht soll erstmals zum 1.1.2022 stattfinden, wobei der 
Bundesrat (Stellungnahme vom 20.9.2019) angeregt hat, den Hauptfeststel
lungszeitpunkt für die Bodenrichtwerte um ein Jahr vorzuziehen. Die Grund
steuererhebung nach neuem Recht soll dann ab 2025 erfolgen. Das drei
stufige Verfahren (Bewertung, Steuermessbetrag, Hebesatz der Gemeinde) 
soll erhalten bleiben. 
Bei der Neubewertung des Grundbesitzwerts soll es insbesondere auf fol
gende Faktoren ankommen: 
– Wert des Bodens (Bodenrichtwert), 
– Höhe der statistisch ermittelten Nettokaltmiete, 
– Grundstücksfläche, 
– Immobilienart und 
– Alter des Gebäudes. 
BEACHTEN S IE

Die Bundesländer sollen aber die Möglichkeit haben, hiervon abzuweichen und 
eigene Berechnungsmodelle einzuführen. Diese Öffnungsklausel ist im Kern 
ein Kompromiss, denn Bayern hatte bei den Verhandlungen ein reines Flächen
modell gefordert. 
BEACHTEN S IE

Zwar soll sich das Gesamtaufkommen der Grundsteuer nicht verändern. Fest 
steht aber bereits jetzt, dass einige Bürger mehr und andere weniger zahlen 
müssen. Verlierer und Gewinner stehen aber noch nicht fest. Denn dies hängt 
nicht zuletzt davon ab, ob bzw. welche Kommunen ihre Hebesätze anpassen 
werden. 
UMSATZSTEUERLICHE ÄNDERUNGEN 

Mit dem Jahressteuergesetz 2019 soll die nationale Umsetzung der EUVorga
ben für ein einheitliches Mehrwertsteuer system (sogenannte Quick Fixes) zum 
1.1.2020 erfolgen. Betroffen sind vor allem EUweit agierende Unternehmen 
mit innergemeinschaftlichen Lieferungen, Konsignationslagern und Reihenge
schäften.
MERKE

Die Quick Fixes führen zu einer Vereinheitlichung der einzelnen Regelungen 
innerhalb der EU, was zu begrüßen ist. Der Nutzen wird aber z. B. bei den 
Neuregelungen für Konsignationslagerfälle durch die neuen Aufzeichnungs
pflichten geschmälert. Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen bedeuten die 
verschärften Anforderungen für die Steuerfreiheit Handlungsbedarf. Denn 
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nach der Neuregelung wird die Steuerbefreiung nur noch gewährt, wenn der 
Lieferer die gültige UStIDNr. des Abnehmers in seiner Zusammenfassenden 
Meldung angibt. 
Kleinunternehmer müssen keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen, wenn der 
Umsatz im laufenden Jahr voraussichtlich maximal 50.000 EUR beträgt und 
darüber hinaus im Vorjahr nicht mehr als 17.500 EUR betragen hat. Durch 
das Dritte Bürokratieentlastungsgesetz (Gesetzentwurf der Bundesregierung 
vom 18.9.2019) soll die Grenze von 17.500 EUR auf 22.000 EUR angehoben 
werden – und zwar ab 1.1.2021. 
BEACHTEN S IE

Bei Anwendung der Kleinunternehmerregelung (Wahlrecht) entfallen der Um
satzsteuerAusweis in der Rechnung und die UmsatzsteuerVoranmeldung. 
Allerdings gibt es dann auch keinen Vorsteuerabzug. 
Für Neugründer soll die Verpflichtung zur monatlichen Abgabe der Umsatz
steuerVoranmeldung für sechs Besteuerungszeiträume vom 1.1.2021 bis zum 
31.12.2026 ausgesetzt werden. Nach der Gesetzesbegründung (Drittes Büro
kratieentlastungsgesetz) wird die Bundesregierung die Aussetzung bis zum 
31.12.2024 evaluieren. Auf EBooks und digitale Zeitungen soll der Umsatz
steuersatz von 7 % angewandt werden, was bisher nur bei gedruckten Medien
produkten gilt (Inkrafttreten: am Tag nach der Gesetzesverkündung des Jahres
 steuergesetzes 2019).
INCENTIVES FÜR MITARBEITER 

Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers, die der Verbesserung der Be
schäftigungs  fähigkeit des Arbeitnehmers dienen (z. B. Computer kurse, die 
nicht arbeitsplatzbezogen sind), sollen steuerfrei sein (Inkraft treten: am Tag 
nach der Gesetzesverkündung des Jahressteuergesetzes 2019). 
Die jeweiligen Verpflegungspauschalen sollen ab 2020 erhöht werden – und 
zwar von 24 EUR auf 28 EUR und von 12 EUR auf 14 EUR. 
Durch das Dritte Bürokratieentlastungsgesetz soll der steuerfreie Höchstbetrag 
für Maßnahmen der Arbeitgeber zur betrieblichen Gesundheitsförderung und 
Prävention ab 2020 um 100 EUR auf 600 EUR angehoben werden.

Für alle Steuerpflichtigen

   AUSGABENVERLAGERUNG IM „PRIVATEN“ BEREICH

  Im „privaten“ Bereich kommt es vor allem auf die persönlichen Verhält
nisse an, ob Ausgaben vorgezogen oder in das Jahr 2020 verlagert werden 
sollten. Eine Verlagerung kommt insbesondere in Betracht bei:
– Sonderausgaben (z. B. Spenden),
– außergewöhnlichen Belastungen (z. B. Arzneimittel) und
– Handwerkerleistungen.
PRAXIST IPP 

Bei der Berücksichtigung von außergewöhnlichen Belastungen ist die zumut
bare Eigenbelastung zu beachten, deren Höhe vom Gesamtbetrag der Einkünfte, 
Familienstand und der Anzahl der Kinder abhängt. Ist abzusehen, dass die 
zumutbare Eigenbelastung in 2019 nicht überschritten wird, sollten offene 
Rechnungen (nach Möglichkeit) erst in 2020 beglichen werden. Ein Vorziehen 
lohnt sich, wenn in 2019 bereits hohe Aufwendungen getätigt wurden. 

BEISP IEL  HANDWERKERRECHNUNGEN

Der Steuerpflichtige A hat sein selbstgenutztes Eigenheim in 2019 renoviert. Im 
Juli und August hat er die Handwerker rechnungen (Anteil der Lohnkosten = 
7.000 EUR) per Überweisung beglichen. 
In seiner Steuererklärung für 2019 kann A eine Steuerermäßigung geltend 
machen. Diese beträgt 20 % der Lohnkosten (maximal aber 1.200 EUR). 
Fallerweiterung: Für eine weitere Renovierung hat A am 17.12.2019 eine Rech
nung (Lohnanteil von 2.000 EUR) erhalten. Begleicht A die Rechnung noch 
in 2019, erhält er hierfür keine Steuerermäßigung, da der Höchstbetrag schon 
ausgeschöpft ist. Insofern ist es ratsam, die Rechnung erst in 2020 zu beglei
chen. 

VERBRAUCHERPREIS INDEX (BRD)  Veränderung gegenüber Vorjahr

09/18   +2,2%    
02/19  +1,7%
05/19  +1,3%
09/19 +0,9%

Haftungsausschluss
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechts
materie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung.


